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a) Satzungen,  verordnungen  und 
 Bekanntmachungen 
 der  region  hannover  und  der  
 landeShauptStadt  hannover

 region hannover
 
 – – –

 landeshauptstadt hannover

 – – –

B) Satzungen  und  Bekanntmachungen 
der  StÄdte  und  gemeinden

1. gemeinde  iSernhagen

 3. Berichtigung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich „vor den höfen“, 8. Änderung, ortschaft 
isernhagen h.B. der gemeinde isernhagen

Der Rat der Gemeinde Isernhagen hat die 8. Änderung des 
Bebauungsplanes „Vor den Höfen“, nebst Begründung in 
seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 als Satzung gemäß 
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 5 vom 
16.02.2012 trat die 8. Änderung des Bebauungsplanes 
„Vor den Höfen“ in Kraft.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 3. Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes rechtsverbindlich.

Durch die 3. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
werden die Abweichungen der Darstellungen der 8. Än-
derung des Bebauungsplanes „Vor den Höfen“ vom Flä-
chennutzungsplan angepasst. Der räumliche Geltungsbe-
reich ist als „gemischte Baufläche“ (M) sowie als „Fläche 
für den Gemeinbedarf“ dargestellt. Er wird mit dem Be-
bauungsplan als „Sonderbaufläche“ (SN) mit der Zweck-
bestimmung „Nahversorgung“ festgesetzt. Der Flächen-
nutzungsplan wird gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 3 
BauGB im Wege der Berichtigung an den Bebauungsplan 
angepasst.

Der Geltungsbereich der 3. Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes liegt im Zentrum der Ortschaft Isernha-
gen H.B. östlich der Burgwedeler Straße, hat eine Fläche 
von ca. 0,5 Hektar und umfasst die Flurstücke 110/214, 
110/215 und 122/7 der Flur 5. Alle genannten Flurstücke 
liegen in der Gemarkung Isernhagen.
Hinweis: Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes „Vor 
den Höfen“, 8. Änderung, verliert der von dieser Ände-
rung betroffene Teilbereich des Bebauungsplanes „Vor 
den Höfen“, 6. Änderung, seine Rechtskraft.
Im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB wird von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung, der Umwelt-
prüfung, dem Umweltbericht und der zusammenfassen-
den Erklärung abgesehen.
Die 3. Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird in 
der Gemeindeverwaltung Isernhagen, Ortschaft Altwarm-
büchen, Bau- und Planungsamt, -Planungsabteilung-, 
Bothfelder Straße 33, unbefristet bereitgehalten und kann 
von jedermann während der Dienststunden eingesehen 
werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft ge-
geben.
Im Rahmen der Bekanntmachung zur 8. Änderung des 
Bebauungsplanes „Vor den Höfen“ ist schon darauf hin-
gewiesen worden, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB die 
Verletzung der in § 215 BauGB bezeichneten Vorschriften 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründe-
ten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wurde hin-
gewiesen
Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass gemäß § 10 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften nach diesem Gesetz beim Zustandekommen 
der Satzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Verkündung der Satzung gegenüber 
der Kommune unter Angabe der verletzten Vorschrift und 
der Tatsache, die den Mangel angibt, geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die Verkündung der Satzung verletzt 
worden sind.

Isernhagen, den 10.04.2012

GEMEINDE ISERNHAGEN
Der Bürgermeister

Bogya
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c) SonStige  Bekanntmachungen

 aha - zweckverband abfallwirtschaft region han-
nover

 einladung zur 42. Sitzung der verbandsversamm-
lung am dienstag, dem 24.04.2012 um 08.00 uhr im 
verwaltungsgebäude der region hannover, hildes-
heimer Str. 20, 30169 hannover, raum 173

 
tagesordnung:

Öffentlicher teil

a-themen:

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Be-
schlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde

3. Genehmigung der Niederschrift über die 41. Sitzung 
am 13.12.2011

4. Neufassung der Verbandsordnung (Beschlussvorlage 
Nr. A  III B 262/2012 mit 2 Anlagen)  

5. Bericht der Verbandsgeschäftsführerin

6. Anfragen an die Verbandsgeschäftsführerin

Die Tagesordnung wird mit einem nicht öffentlichen Teil 
fortgesetzt.

Hannover, 11.04.2012

aha - Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover
Prof. Dr. Axel Priebs 

Vorsitzender
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